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chenden Resolutionen der Generalversammlung ihre 
Militärstiitzpunkte dort zu beseitigen, und richtet die dringliche 
Aufforderung an sie, diese Gebiete nicht in Angriffs- oder Ein
mischungshandlungen gegen andere Staaten hineinzuziehen; 

9. fordert alle Staaten IlIJChdriJcklich auf, den Völkern 
von Kolonialgebieten unmittelbar oder durch ihr Tätigwen:len 
in den Sonderorganisationen und anderen Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen moralische und materielle 
Hilfe zu gewähren, und ersucht darum, daß die Verwaltungs

. mlIchte im Benehmen utit den Regierungen der unter ihrer 
Verwaltung stehenden Gebiete Schritte unternehmen, um jede 
erdenkliche Hilfe bilateraler und multilateraler Art zur SIfir
kung der Volkswirtschaften dieser Gebiete in Anspruch zu 
nehmen und effektiv zu nutzen; 

10. ersucht den Sonderausschuß, auch weiterhin JIlICh ge
eigneten Mitteln zu suchen, um die unverztlgliche und voll
stlindige Verwirklichung der ErkIlirung zu erreichen, und in 
allen Gebieten, die ihr Recht auf Selbstbestimmung und 
Unabhängigkeit noch nicht wahrgenommen haben, alle von 
der Generalversammlung gebilligten Maßnahmen betreffend 
die Internationale Dekade zur Beseitignng des Kolonialismus 
durcbzufllhren, und dabei insbesondere 

a) konkrete Vorschläge für die Beseitignng der letzten 
Überreste des Kolonia1ismus auszuarbeiten und der General
versammlung auf ihrer flInfzigsten Thgung darUber Bericht zu 
erstatten; 

b) konkrete Vorschllige zu unterbreiten, die dem Si
cherheitsrat dabei helfen könnten, bei Entwicklungen in den 
Kolonialgebieten. die geeignet sind, den Weltfrieden und die 
internationale Sicherheit zu bedrohen, zweckdienliche Maß
nahmen aufgnmd der Charta zu erwägen; 

c) die Durchfilhrung der Resolution 1514 (XV) und 
anderer einschlägiger Resolutionen zur Entkolonia1isierung 
durch die Mitgliedstaaten auch weiterhin zu prüfen; 

tl) den kleinen Gebieten auch weiterhin besondere Auf
merksamkeit zu widmen, insbesondere durch die regelmllßige 
Entsendung von Besuchsdelegationen, und der Generalver
sammlung Schritte zu empfehlen, die am besten dazu geeignet 
sind, die Bevölkerung dieser Gebiete in die Lage zu versetzen, 
ihr Recht auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit wahr
mnelnnen; 

e) alles Erfmderliche zu tun, um sich für die Erreichung 
der Ziele der Erkllirung und für die Durchfilhrung der ein
schlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen der welt
weiten Unterstützung seitens der Regierungen wie auch seitens 
der nationalen und internationalen Organisationen zu versi
chern; 

11. fordert die Verwaltungsml!chte auf, den Sonderaus
schuß bei der Wahrnehmung seines Auftrags auch kOnftig ZU 
unterstiltzen und Besuchsdelegationen in den Gebieten 
aubunehmen, damit sie sich Informationen aus erster Hand 
verschaffen und die Wflnsche und Bestrebungen der Ein
wohner in Erfahrung bringen können; 

12. fordert aqßerdem diejenigen Verwaltungsmllchte, die 
sich nicht an der Arbeit des Sonderausschusses beteiligt haben, 

. auf, dies auf der Ausschußtagung 1995 zu tun; 

13. beschließt. daß der Sonderausschuß auf seiner Thgung 
1995 im Kontext der Begehung des flinfzjgsten Jahrestages der 

Vereinten Nationen eine Halbzeitflberprilfung des AktIons
p1nns der Internationalen Dekade zur Beseitigung des Kolonia
lismus132 vornehmen wird; 

14. er.suchtden GeneraIsekretii die Sonderorganisatonen 
und die anderen Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen, den Gebieten ohne Selbsttegierung auf wirtschaft
lichem und sozialem Gebiet sowie auf anderen Gebieten Hilfe 
zu gewIIhten und damit gegebenenfalls auch nach der Wahr· 
nehmung des Rechts dieser Gebiete auf Selbstbestimrmmg und 
Unabhängigkeit fortzufahren; 

15. er.sucht den GeneraIsekretii dem Sonderausschuß alle 
Einrichtungen und Dienste zur Verflignng zu atellen, die für 
die DurchfDhrung dieser Resolution sowie der anderen die 
Entkolonialisienmg be!ieffcnden Resolntionen und Bescblllsse 
der Generalversammlung und des Sonderanaschusses erfor
derlich sind. 
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49190. Verbreitung von lDformatlonen Ober cIfe Enßro!o. 
nIalIsIerung 

Die Generalversammlung, 

IlIJCh PrUfuns des Kapitels im Bericht des Sonderaus
schusses für den Stand der Verwirklichung der ErklIirung 8ber 
die Gewährung der UnabbJingigkeit an kolonia1e Länder und 
Völker, dss die Verbteitong von Infonnationen 8ber die 
Entkolonia1isierung und die Aufklärung der Öffentlichkeit 
8ber die Tätigkeit der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der 
Entkolonia1isierung betrlfft"'. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom 
14. Dezember 1960 mit der Erkllirung 8ber die Gewährung der 
Unahh!!ngigkeit an kolonia1e Länder und Völker sowie auf die 
anderen Resolutionen und BeschlUsse der Vereinten Nationen 
zur Verbreitung von Informationen 8ber die Entko1onia1isie
rung. insbesondere die Resolution 48/53 der Generalversamm
lung vom 10. Dezember 1993. 

unter erneutem Hinweis auf die Bedeutung der Öffentlich· 
keitsarbeit als Instrument zur Fönlerung der Zielsetzungen der 
Erklllrung sowie eingedenk der Rul1e, welche die Welt
öff'entlichkeit dabei spielt, die Völker der Kolonia1gebiete bei 
der Brringnng der Selbstbestimmung und Unabh!!ngigkelt 
wirkaam zu unterstlltzen, 

Im Bewt4fltseln der wichtigen Rolle der nichtstaatlichen 
Organisationen bei der Verbteitong von Informationen 8ber 
die ~onia1isierung. 

1. bl/Ugt dss im Bericht des Sonderausscbusses für den 
Stand der Verwirklichung der Erkllirung Ober die Gewllhrung 
der Unabb!!ngigkeit an kolonia1e Länder und Völker entbaltene 
Kapitel be!ieffend die Verbteitung von Informationen 8ber die 
Entkolonialisierung und die AufklIirung der Öffentlichkeit 
Ober die Tätigkeit der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der 
Entkolonia1isierung; 

2. hiIlt es filr wichtig. daß die Vereinten Nationen im 
Entkolonia1isierungsprozeß auch weiterhin eine aktive Rolle 
spielen und ihre Bemilhungen um eine miIglichst weite 
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Verbreitung von Informationen fIber die Entkolonialisierung 
intensivieren. mit dem Ziel. die internationale öffentliche 
Meinung noch stlIrker flIr die vollstllndige Entkolonialisierung 
bis zum Jahr 2000 zn mobilisieren; 

3. ersucht den Generalsekretär. unter BerlIcksichtigung 
der Anregungen des Sonderausschusses auch weiterhin durch 
konkrete Maßnahmen über alle ihm zur Verfilgung stehenden 
Medien, einschließJjch Presse, Rundfunk und Fernsehen, daflIr 

. zn sorgen, daß die Arbeit der Vereinten Nationen auf dem 
Gebiet der Entkolonialisierung kontinuierlich einer breiten 
Öffentlichkeit bekannt gemacht wird, und unter anderem 

a) im Benelni:ten mit dem Sonderausschuß auch weiterhin 
grundlegende Daten, Studien und Artikel über die Probleme 
der Entkolonialisierung sammeln. ausarbeiten und verbreiten 
zn lassen und insbesondere die Zeitschrift Objecttve: Justice 
(Ziel: Gerechtigkeit) sowie andere Publikationen. Sonder
artikel und Studien, so auch die Reihe Decoloniztltlon (Entko
lonialisierung). weiter zu veröffentllchen und mehr informa
tionen fIber alle Gebiete zu geben. mit denen sich der Sonder
ausschuß befaßt, indem er geeignetes Material zur weiteren 
Verbreitung durch Nachdrucke in verschiedenen Sprachen 
auswäblen liißt; 

b) sich bei der ErffIllung der vm:genannten Aufgaben um 
die uneingeschränkte Kooperation der Verwaltungsmächte zu 
bemühen; 

c) die auf die Entkolonialisiernng ausgerichteten Aktivi
täten aller Informationszentren der Vereinten Nationen zn 
verstärken; 

cl) durch regehnllßige Konsultationen und den Austausch 
von Informationen Arbeitsbeziehungen zu den entsprechenden 
regionalen und zwischenstaatlichen Organisationen, ins
hesondere in Afrika, im Pazifik und in der Karibik, zu un
terhalten; 

e) sich im Benehmen mit den Informationszentren der 
Vereinten Nationen um die Unterstiltzung der nichtstaatlichen 
Organisationen bei der Informationsverbreitung über die 
Entkolonialisierung zu bemühen; 

f) auch kllnftig umfassende Pressemitteilungen über alle 
Sitzungen des Sonderausschusses und seiner Nebenorgane 
herausgeben zn lassen; 

g) daflIr zu sorgen. daß die zu diesem Zweck erforderli
chen Einrichtungen und Dienste zur Verfilgung stehen; 

h) dem Sonderausschuß über die zur Durchfllhrung 
dieser Resolution ergriffenen MaßnaInnen zu berichten; 

4. ersucht alle Stnsten, insbesondere die Verwaltungs
milchte. sowie die Sonderorganisationen und dle anderen 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen sowie 
auch die besonders an der Entkolonialisierung interessierten 
nichtstaat1ichen Organisationen, in Zusammenarbeit mit dem 
Generalsekretär innerhalb ihres jeweiligen Zuständigkeits
bereichs die großange1egte Verbreitung der in Ziffer 2 genann
ten Informationen zn veranlassen beziehungsweise zn intensi
vieren; 

s. ersucht den Sonderausschuß, die DurchflJbrung dieser 
Resolution zu verfolgen und der Generalversamm1ung auf 
ihrer fflnfzigsten Tagung darüber Bericht zn erstatten. 
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49/91. NamIbIa-FoD der Vereinten Nationen 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 2248 (S-V) vom 19. Mai 
1967. mit der sie den Rat der Vereinten Nationen flIr Südwest
afrika als rechtmäßige Verwaltungsbehörde des Gebiets bis zu 
dessen Unabhängigkeit geschaffen hat"'. 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 2679 (XXV) vom 
9. Dezember 1970. mit der sie den Namibia-Funds der 
Vereinten Nationen eingerichtet hnt, sowie auf ihre Resolution 
3112 (XXVIII) vom 12. Dezember 1973. mit der sie den 
Namibia-Rat der Vereinten Nationen als 'Il:\"lIhRnder des 
Namibia-Fonds der Vereinten Nationen eingesetzt hnt, 

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 8-18/1 vom 
23. April 1990. mit der sie die Republik Namibia in die 
Vereinten Nationen aufnahm, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 44/243 A vom 
11. September 1990. ia der sie die Auflösung des Nami
bis-Rats der Vereinten Nationen beschloß. nachdem dieser sein 
wichtiges Mandat ertlIllt hatte. dns ihm von der Generalver
sammlung in ihrer dns Gebiet betreffenden Resolution 2248 
(S-V) übertragen worden war. und ia der sie den General
sekretär 'ersuchte. im Benehmen mit der Regierung Namibias 
unverzllglich Vorkehrungen zn treffen, um die Üliergabe der 
Programme. Aktivitäten und VermÖgeDSWerte des Nami
bia-Rats der Vereinten Nationen an die Regierung NamtDias zn 
koordinieren, so auch der Archivsammlungen. die unter 
anderem die wichtigsten Resolutionen und Beschlllsae der 
Vereinten Nationen zur Namibiafrage und andere einschlligige 
Dokumente und den offiziellen Schriftverkehr sowie ins
besondere auch die Dokumente im 711sa!1!1Dßllbang mit der 
Durchfllhrung der Verordnung Nr. I zum Schutz der Datflrli
chen Ressourcen Namibias"" und im 7lJsammenhang mit dem 
Beitritt Namibias zn internationalen ÜbereiokiInften und seiner 
Vertretung in den Sonderorganisationen der Vereinten Natio
nen und in den zwischenstaatlichen Organisationen enthn1ten, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 44/243 B vom 
11. September 1990. in der sie beschloß. daß der Nami
bia-Fonds der Vereinten Nationen seine Tlltigkeit fortsetzen 
wird. um den ordnungsgemäßen Abschluß aller zn diesem 
Zeitpunkt aus dem Fonds finanzierten und in An1age II zn der 
Resolution aufgefilbrten Programme und Aktivitäten sicher
znstelJen, und daß der Generalversammlung zu gegebener Zeit 
ein diesbezflglicher Bericht vorgelegt wird, und außerdem 
beschloß. daß das Namibia-lostitut der Vereinten Nationen iu 
Anbetracht dessen. daß es seinen Auftrag ertlIllt hnt, der darin 
hestand, im Rahmen seiner Zuständigkeiten den Freiheits
kampf der Namibier und die Errichtung eines unabhängigen 
Namibis fachlich zu unterstlltzen, und angesichts seiner akuten 
finanziellen Schwierigkeiten seine Arbeit am 30. September 
1990 einstellen soll. 

1. nimmt KennlnIs von dem Bericht des 'Ii'eubandaus
schusses flIr den Namibia-Fonds der Vereinten Nationen136

; 

.34 MIt Ibrer R.,.rnntfnn 2372 (XXII) vom 12. J!IIli 1968 __ die 
Geoera1........mung. daß SfldweslDfiikakllnftis den Namen "N_' ~ 
weIde, und boscb\oJI, doll Rat der V_ NBIionen ftIr Sfldweslafrika in 
"NamIbIa-Rat der V __ ' mnznbenennen 
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